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Stababstand der Biegebewehrung in Platten nach  
DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [2] 

 
In [1], Abschnitt 9.3.1.1 (3) wird ein maximal zulässiger Abstand smax,slabs zwischen den Stäben der 
Biegebewehrung in Plattentragwerken empfohlen, wobei jedoch andere Werte durch landesspezifische 
Regelungen festgelegt werden dürfen. In [2] werden für diesen maximal zulässigen Bewehrungsabstand 
die folgenden Regelungen vorgeschrieben.  

- Haupt(zug)bewehrung für Plattendicken h ≤ 150 mm  smax,slabs = 150 mm 
für Plattendicken h ≥ 250 mm  smax,slabs = 250 mm 
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren 

- Querbewehrung oder Bewehrung in minderbeanspruchter Richtung smax,slabs = 250 mm 
 
In diesen Regelungen wird als einziger Einflussfaktor die Plattendicke h berücksichtigt. 
 
 
Nach [2], Abschnitt 9.3.1.1 (5) soll die Mindestdicke einer Vollplatte hmin = 70 mm betragen. Deshalb 
wird nachfolgend keine Plattendicke unter 70 mm berücksichtigt. 
 
 
Unter Beachtung dieser Regelungen kann der maximal zulässige Stababstand smax,slabs zwischen den 
Stäben der Biegebewehrung von Platten ermittelt werden. Für Plattendicken 7 cm ≤ h ≤ 35 cm ergeben 
sich die folgenden maximal zulässigen Stababstände. 
Mit Hilfe dieses Diagramms kann sehr schnell der maximal zulässige Stababstand smax,slabs zwischen 
den Stäben der Biegebewehrung von Platten ermittelt werden.  
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